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Text 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit elektrischer Energie 

§ 80. (1) (Grundsatzbestimmung) Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 
Belieferung mit elektrischer Energie für Kunden, deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler 
gemessen wird, zu erstellen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ihre Änderungen sind der 
Regulierungsbehörde vor ihrem In-Kraft-Treten in elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter 
Form zu veröffentlichen. 

(2) Änderungen der Geschäftsbedingungen und der vertraglich vereinbarten Entgelte sind dem 
Kunden schriftlich in einem persönlich an ihn gerichteten Schreiben oder auf dessen Wunsch elektronisch 
mitzuteilen. In diesem Schreiben sind die Änderungen der Allgemeinen Bedingungen nachvollziehbar 
wiederzugeben. Gleichzeitig ist der Kunde darauf hinzuweisen, dass er berechtigt ist, die Kündigung des 
Vertrags binnen vier Wochen ab Zustellung des Schreibens kostenlos und ungeachtet allfälliger 
vertraglicher Bindungen zu erklären. 

(2a) Änderungen der vertraglich vereinbarten Entgelte von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 
Z 2 KSchG und Kleinunternehmern mit unbefristeten Verträgen müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zum für die Änderung maßgebenden Umstand stehen. Bei Änderung oder Wegfall des 
Umstands für eine Entgelterhöhung hat eine entsprechende Entgeltsenkung zu erfolgen. Verbraucher und 
Kleinunternehmer müssen über Anlass, Voraussetzung, Umfang und erstmalige Wirksamkeit der 
Entgeltänderungen auf transparente und verständliche Weise mindestens ein Monat vor erstmaliger 
Wirksamkeit der Änderungen schriftlich in einem persönlich an sie gerichteten Informationsschreiben 
oder auf ihren Wunsch elektronisch informiert werden. Gleichzeitig sind Verbraucher und 
Kleinunternehmer darauf hinzuweisen, dass sie berechtigt sind, die Kündigung des Vertrags binnen vier 
Wochen ab Zustellung des Schreibens kostenlos und ungeachtet allfälliger vertraglicher Bindungen zu 
erklären. Versorger haben dabei von der Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellte 
Musterformulierungen zu verwenden.  
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(2b) Im Falle einer Kündigung gemäß Abs. 2 oder 2a endet das Vertragsverhältnis zu den bisherigen 
Vertragsbedingungen bzw. Entgelten mit dem nach einer Frist von drei Monaten folgenden Monatsletzten 
ab Wirksamkeit der Änderungen, sofern der Kunde bzw. Verbraucher oder Kleinunternehmer nicht zu 
einem früheren Zeitpunkt einen neuen Lieferanten (Versorger) namhaft macht und von diesem beliefert 
wird. Der Versorger hat Verbraucher in einem gesonderten Schreiben über das Recht der 
Inanspruchnahme der Grundversorgung gemäß § 77 transparent und verständlich aufzuklären, wobei in 
diesem auch die Kontaktdaten der Anlauf- und Beratungsstellen gemäß § 82 Abs. 7 sowie der 
Schlichtungsstelle der Regulierungsbehörde anzuführen sind. Für das Schreiben sind von der 
Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zu verwenden. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter zwischen 
Versorgern und Kunden haben zumindest zu enthalten: 

 1. Name und Anschrift des Versorgers; 

 2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualität sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt für den 
Beginn der Belieferung; 

 3. den Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive etwaiger Zuschläge und Abgaben; 

 4. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des 
Vertragsverhältnisses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts; 

 5. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich 
vereinbarten Leistungsqualität, einschließlich fehlerhafter und verspäteter Abrechnung; 

 6. Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemöglichkeiten; 

 7. die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des § 77 erfolgt; 

 8. Modalitäten, zu welchen der Kunde verpflichtet ist, Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei eine 
Zahlung zumindest zehn Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist; 

 9. Modalitäten, zu welchen Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 
Kleinunternehmern für den Fall einer aus einer Jahresabrechnung resultierenden Nachzahlung die 
Möglichkeit einer Ratenzahlung gemäß § 82 Abs. 2a einzuräumen ist. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die Versorger haben ihre Kunden nachweislich vor Abschluss eines 
Vertrages über die wesentlichen Vertragsinhalte zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein 
Informationsblatt auszuhändigen. Dies gilt auch, wenn der Vertragsabschluss durch einen Vermittler 
angebahnt wird. 

(5) Durch die Regelungen der Abs. 1 bis 4 bleiben die Bestimmungen des ABGB unberührt. 
Vorbehaltlich des Abs. 2a bleiben auch die Bestimmungen des KSchG unberührt. 
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